
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung v on neuen und gebrauchten Motorgerä-
ten, landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und Be darfsgegenständen 

 
I. Allgemeines 
Nachstehende Lieferbedingungen gelten für 
alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leis-
tungen, einschließlich sämtlicher Beratungs-
leistungen, die nicht Gegenstand eines eigen-
ständigen Beratungsvertrags sind und sofern 
sie nicht mit der ausdrücklichen, schriftlichen 
Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder 
ausgeschlossen werden.  
Bedingungen des Käufers werden auch dann 
nicht Vertragsbestandteil, wenn ihnen der Ver-
käufer nicht nochmals widerspricht und die ver-
traglich geschuldete Lieferung/Leistung vorbe-
haltlos erbringt. Von diesen Bedingungen ab-
weichende Vereinbarungen sollen in die Auf-
tragsbestätigung aufgenommen werden. 
II. Angebot und Lieferumfang 
1. Angebote des Verkäufers sind stets freiblei-

bend. Die zu dem Angebot gehörenden Un-
terlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Ge-
wichts- und Maßangaben sind nur annä-
hernd maßgebend, soweit sie nicht aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die 
Änderungen sind unangemessen und vom 
Käufer nicht mehr zu akzeptieren, sofern sie 
über das handelsübliche Maß hinausgehen. 
Leistungen und Betriebskosten werden als 
Durchschnittswerte angegeben. An Kosten-
voranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigen-
tums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Drit-
ten nicht zugänglich gemacht werden. 

2. Der Käufer ist, soweit nicht eine andere Lie-
ferfrist ausdrücklich bestimmt ist, an die Be-
stellung höchstens 6 Wochen gebunden. Der 
Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der 
Verkäufer die Annahme der Bestellung des 
näher bezeichneten Kaufgegenstandes in-
nerhalb dieser Frist schriftlich oder mündlich 
bestätigt hat oder die Lieferung ausgeführt 
ist. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, eine 
etwaige Ablehnung der Bestellung unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. 

3. Sämtliche zwischen Verkäufer und Käufer 
getroffenen Vereinbarungen sind im jeweili-
gen Liefervertrag schriftlich niederzulegen. 
Dies gilt auch für Nebenabreden und Zusi-
cherungen. Nachträgliche Vertragsänderun-
gen, die mündlich vereinbart werden, werden 
von den Vertragsparteien zeitnah schriftlich 
fixiert und als Ergänzung dem Liefervertrag 
hinzugefügt. 

4. Angaben in den dem Käufer ausgehändigten 
Beschreibungen über Lieferumfang, Ausse-
hen, Leistungen, Maße, Gewichte, Betriebs-
stoffverbrauch und Betriebskosten sind Ver-
tragsinhalt. Sie dienen als Maßstab zur Fest-
stellung, ob der Kaufgegenstand fehlerfrei 
ist. Konstruktions- und Formänderungen des 
Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, so-
weit der Liefergegenstand nicht erheblich ge-
ändert und die Änderungen dem Käufer zu-
mutbar sind. 

III. Preis und Zahlung 
1. Die Preise gelten mangels besonderer Ver-

einbarung ab Lager des Verkäufers oder bei 
Versendung vom Herstellerwerk aus ab 
Werk. Nicht enthalten im Preis sind die Lie-
fer- und Versandkosten. Die Preise verste-
hen sich zuzüglich der jeweils geltenden Um-
satzsteuer.  

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die 
Zahlung bei Lieferung oder Bereitstellung 
und Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug 
innerhalb von 10 Tagen frei Zahlstelle des 
Verkäufers zu leisten. Die dem Käufer aus § 
320 BGB zustehenden Zurückbehaltungs-
rechte werden hierdurch nicht berührt. 
Skonti-Zusagen gelten nur für den Fall, dass 
sich der Käufer mit der Bezahlung früherer 
Lieferungen nicht im Rückstand befindet. 

3. Notdienstkosten 
Bei einer Inanspruchnahme unserer Leistun-
gen außerhalb unserer normalen   Ge-
schäftszeiten, fallen zusätzliche Kosten an. 
Bei Reparaturaufträgen und Bergungsarbei-
ten, Werktags, außerhalb der Geschäftszei-
ten, erfolgt ein zusätzlicher Aufschlag, auf 
die Arbeitszeit von 70%, an Sonn- und Feier-
tagen erfolgt ein Aufschlag von 100%.  
Beim Ersatzteilservice entsteht ein Pauscha-
laufschlag in Höhe von € 50,00 pro Auftrag. 
Hierzu zählen die Herausgabe von Ersatztei-
len, das Heraussuchen der Teile, sowie die 
allgemeine Ersatzteilbeschaffung, Bestell-
vorgang und Verfügbarkeitsabfrage. 

4. Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender 
Vereinbarung diskontfähige und ordnungs-
gemäß versteuerte Wechsel zahlungshalber 
an. Gutschriften über Wechsel und Schecks 
erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüg-
lich der Auslagen mit Wertstellung des Ta-
ges, an dem der Verkäufer über den Gegen-
wert verfügen kann. 



5. Die Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäu-
fer bestrittenen oder nicht rechtskräftig fest-
gestellten Gegenansprüchen des Käufers ist 
nicht statthaft. Ein Zurückbehaltungsrecht 
kann der Käufer nur geltend machen, soweit 
es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag be-
ruht. Wenn eine Mängelrüge geltend ge-
macht wird, dürfen Zahlungen des Käufers in 
einem Umfang zurückgehalten werden, die 
in einem angemessenen Verhältnis zu den 
aufgetretenen Mängeln stehen. 

6. Zahlungen dürfen an Angestellte des Ver-
käufers nur erfolgen, wenn diese eine gültige 
Inkassovollmacht vorweisen. 

IV. Lieferfristen und Verzug 
1. Lieferfristen und -termine sind nur dann ver-

bindlich vereinbart, wenn sie vom Verkäufer 
ausdrücklich so bezeichnet worden sind. Die 
Lieferfrist beginnt mit Zustandekommen des 
Vertrages, jedoch nicht vor der Beibringung 
etwaiger vom Käufer zu beschaffenden Un-
terlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie 
vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

2. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung 
ist vorbehalten. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen 
bei Maßnahmen im Rahmen rechtmäßiger 
Arbeitskämpfe, insbesondere Streiks und 
Aussperrung sowie beim Eintritt unvorherge-
sehener Hindernisse, welche außerhalb des 
Einflussbereichs des Verkäufers oder seiner 
Erfüllungsgehilfen liegen, soweit solche Hin-
dernisse nachweislich auf die Lieferung des 
verkauften Gegenstandes von Einfluss sind. 

4. Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer sei-
nerseits nicht rechtzeitig beliefert wird. Der 
Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, wenn 
der Hersteller ihn nicht beliefert. Dies gilt je-
doch nicht, wenn die Nichtlieferung vom Ver-
käufer zu vertreten ist (z. B. Zahlungsver-
zug). 

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfül-
lung der Vertragspflichten des Käufers vo-
raus. 

 Für durch Verschulden seines Vorlieferanten 
verzögerte oder unterbliebene (Unmöglich-
keit) Lieferungen hat der Verkäufer - ausge-
nommen Auswahl- oder Überwachungsver-
schulden - nicht einzustehen.  

6. Der Verkäufer kann neben der gesetzlichen 
Frist des § 286 Abs. 3 BGB und der Mahnung 
den Käufer auch abweichend von der Frist 
nach Ziffer III. 2. durch ein anderes nach dem 
Kalender bestimmbares Zahlungsziel im 
Sinne des § 286 Abs. 2 BGB in Verzug set-
zen. 

7. Gerät der Käufer mit seiner Zahlungsver-
pflichtung in Verzug, werden Verzugszinsen 
in Höhe von 5% (bei Verbrauchern) und 9 % 
(bei Gewerbetreibenden und Nicht-Verbrau-
chern) über dem jeweiligen Basiszinssatz 
p.a. (§ 247 BGB) berechnet. Die Geltendma-
chung eines höheren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass der 
Verkäufer einen höheren Verzugsschaden 
geltend macht, hat der Käufer die Möglichkeit 
nachzuweisen, dass der geltend gemachte 
Verzugsschaden nicht oder in zumindest we-
sentlich geringerer Höhe angefallen ist. 

V. Gefahrübergang und Transport 
1. Versandweg und -mittel sind mangels be-

sonderer Vereinbarung der Wahl des Ver-
käufers überlassen. 

2. Im Falle des Versendungskaufes geht die 
Gefahr mit der Übergabe der Ware an den 
Spediteur oder Frachtführer, spätestens je-
doch mit dem Verlassen des Lagers oder bei 
Direktversand ab. 

VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Verkäufer behält sich das Eigentums-

recht bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Forderungen aus der Geschäftsvereinba-
rung mit dem Käufer vor. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegen-
stand pfleglich zu behandeln, gegen Eingriffe 
von dritter Seite zu sichern sowie - wenn dies 
schriftlich vereinbart wird, ein verlängertes 
Zahlungsziel eingeräumt ist oder es sich um 
einen Finanzierungskauf handelt - unverzüg-
lich gegen Feuer, Diebstahl und Wasser-
schäden zum Neuwert zu versichern und 
dies auf Verlangen nachzuweisen; andern 
falls ist der Verkäufer berechtigt, diese auf 
Kosten des Käufers selbst zu versichern. Der 
Käufer 
verpflichtet sich, etwaige Entschädigungsan-
sprüche an den Verkäufer abzutreten. 

3. Der Käufer darf den Kaufgegenstand ohne 
die Zustimmung des Verkäufers nicht ver-
pfänden noch zur Sicherheit übereignen 

4. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen. Er tritt dem Verkäufer aber bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) 
des Verkäufers ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig da-
von, ob der Kaufgegenstand ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderungen ist der Käu-



fer auch nach Abtretung ermächtigt. Die Be-
fugnis des Verkäufers, die Forderungen 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, 
jedoch verpflichtet sich der Verkäufer, die 
Forderungen nicht einzuziehen, solange der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ord-
nungsgemäß nachkommt. Andernfalls kann 
der Verkäufer verlangen, dass der Käufer 
ihm die abgetretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazuge-
hörigen Unterlagen aushändigt und dem 
Schuldner die Abtretung mitteilt. 

5. Soweit für den Kaufgegenstand ein Kfz-Brief 
ausgestellt ist, steht dem Verkäufer während 
der Dauer des Eigentumsvorbehalts das al-
leinige Recht zum Besitz des Kfz-Briefes zu. 

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 
Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach 
Mahnung und Rücktrittserklärung berechtigt 
und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. 

7. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der 
Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der 
Käufer. Die Verwertungskosten betragen 
ohne Nachweis 10 % des Verwertungserlö-
ses einschließlich Umsatzsteuer. Sie sind 
höher oder niedriger anzusetzen, wenn der 
Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere 
Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käu-
fer nach Abzug der Kosten und sonstiger mit 
dem Kaufvertrag zusammenhängender For-
derungen des Verkäufers gutgebracht. 

VII. Mängelrüge und Haftung für Mängel 
Für Mängel haftet der Verkäufer wie folgt: 
1. Der Käufer hat die empfangene Ware nach 

Eintreffen unverzüglich auf Menge, Beschaf-
fenheit und zugesicherte Eigenschaften zu 
untersuchen und offensichtliche Mängel zeit-
nah schriftlich zu rügen. Ist der Vertrag für 
beide Teile ein Handelsgeschäft, so gilt § 
377 HGB mit der Maßgabe, dass erkennbare 
Mängel binnen 14 Tagen durch schriftliche 
Anzeige an den Verkäufer zu rügen sind. 

2. Ware ist unentgeltlich auszubessern oder 
neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem 
Gefahrenübergang liegenden Umstandes - 
insbesondere wegen fehlerhafter Bauart - als 
unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit 
nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellt. 
Das diesbezügliche Wahlrecht liegt beim 
Verkäufer. Ersetzte Teile werden Eigentum 
des Verkäufers. Bei Austausch der gesam-
ten Kaufsache im Wege der Nacherfüllung 
hat der Verkäufer für die zurückgenommene 
Sache gegen den Käufer einen Anspruch auf 

Nutzungsentschädigung. Die Nutzungsent-
schädigung richtet sich nach den durch-
schnittlichen Mietkosten für die Sache, die in 
dem Zeitraum der Nutzung angefallen wä-
ren. 

3. Das Recht des Käufers, Ansprüche aus Män-
geln geltend zu machen, verjährt bei neuen 
Verkaufsgegenständen vom Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs an in 12 Monaten. Bei ge-
brauchten Kaufgegenständen stehen dem 
Käufer Mängelansprüche nur dann zu, wenn 
dies mit dem Verkäufer ausdrücklich schrift-
lich vereinbart wurde. 

4. Es wird keine Gewähr übernommen für 
Schäden, die aus nachfolgenden Gründen 
entstanden sind: Ungeeignete oder unsach-
gemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder 
Dritte, versäumte Wartungsarbeiten, wenn 
diese üblich sind und/oder vom Hersteller 
empfohlen werden, normale Abnutzung - ins-
besondere von Verschleißteilen -, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung, ungeeignete 
Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, man-
gelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Bau-
grund, chemische, elektronische oder elekt-
rische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Ver-
schulden des Verkäufers zurückzuführen 
sind. 

5. Im Falle der Mängelbeseitigung hat der Käu-
fer dem Verkäufer für die notwendigen Arbei-
ten eine angemessene Frist zu setzen.  

6. Für Ersatzstücke und Ausbesserungen ver-
jähren die Mängelansprüche in 12 Monaten.  

7. Durch etwa seitens des Käufers oder Dritter 
unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung 
des Verkäufers vorgenommene Änderungen 
oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haf-
tung für die daraus entstandenen Folgen auf-
gehoben. 

8. Schlägt eine vom Verkäufer zu erfüllende 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung trotz 
mehrerer Versuche fehl, so kann der Käufer 
vom Vertrag zurücktreten (Rücktritt) oder 
entsprechende Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) verlangen. Für die Nacherfül-
lung sind dem Verkäufer unter Berücksichti-
gung der Belastung für den Käufer und der 
Kompliziertheit des Mangels in der Regel 
zwei Gelegenheiten innerhalb einer ange-
messenen Frist zu geben. 

9. Für Schadensersatzansprüche gilt Abschnitt 
VI'II. 

VIII. Haftungsbegrenzung - Schadensersatz 
1. Die Haftung des Verkäufers richtet sich nach 

den gesetzlichen Bestimmungen.  



2. Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – 
gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rah-
men der Verschuldenshaftung bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer vorbe-
haltlich eines milderen Haftungsmaßstabs 
nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für 
Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur  
a) für Schäden aus der Verletzung des Le-

bens, des Körpers oder der Gesundheit; 
b) für Schäden aus der nicht unerheblichen 

Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trags überhaupt erst ermöglicht und auf de-
ren Einhaltung der Vertragspartner regel-
mäßig vertraut und vertrauen darf); in die-
sem Fall ist die Haftung des Verkäufers je-
doch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens be-
grenzt.  

3. Im Falle einer Haftung für Fahrlässigkeit ist 
Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschä-
den und daraus resultierende weitere Ver-
mögensschäden auf einen Betrag von EUR 
5.000.000 je Schadensfall (entsprechend der 
derzeitigen Deckungssumme seiner Pro-
dukthaftpflichtversicherung) beschränkt, 
auch wenn es sich um eine Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten handelt. 

4. Die sich aus 2. ergebenden Haftungsbe-
schränkungen gelten auch bei Pflichtverlet-
zungen durch bzw. zugunsten von Perso-
nen, für deren Verschulden der Verkäufer 
nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten 
hat. Die Haftungsbeschränkungen nach 2. 
und 3. gelten nicht, soweit der Verkäufer ei-
nen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen hat und für Ansprüche des 
Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

5. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in ei-
nem Mangel besteht, kann der Käufer nur zu-
rücktreten oder kündigen, wenn der Verkäu-
fer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein 
freies Kündigungsrecht des Käufers (insbe-
sondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausge-
schlossen. Im Übrigen gelten die gesetzli-
chen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

IX. Datenschutz, Datenschutzvereinbarung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
Wir speichern Ihre Bestandsdaten, Kontaktda-
ten (Anrede, Vorname, Nachname, Anschrift, 
Mailadresse, Festnetz- und Mobilrufnummer 
sowie Faxnummer). Inhaltsdaten (Fotos, Vi-

deos), Vertragsdaten (z. B. Vertragsgegen-
stand, Laufzeit), Zahlungsdaten (z. B. Bankver-
bindung, Laufzeit) und Nutzungsdaten, damit 
wir mit Ihnen im Rahmen der bestehenden oder 
zukünftigen Zusammenarbeit in Kontakt treten 
können. Des Weiteren leiten wir Ihre Daten zur 
Leistungserbringung an Lieferanten weiter, so-
weit es für die Bearbeitung des Auftrages erfor-
derlich ist. Die Daten wurden und werden bei 
Ihnen erhoben und werden gespeichert, bis die 
Entstehung oder Fortsetzung einer Geschäfts-
beziehung nicht mehr realistisch ist. 
Falls Sie nicht damit einverstanden sind, bitten 
wir um Widerspruch. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 lit 
b DSGVO zu den genannten Zwecken für die 
angemessene Bearbeitung der Geschäftsvor-
gänge und für die beidseitige Erfüllung von Ver-
pflichtungen erforderlich. 
X. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwen-
dendes Recht 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichts-
stand für Lieferung und Zahlung sowie für sämt-
liche zwischen den Parteien sich aus dem Ver-
tragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist 
der Hauptsitz des Verkäufers, wenn beide Ver-
tragsparteien Kaufleute im Sinne des HGB sind 
oder der Käufer eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts ist. Ansonsten gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen.   


